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A u s b i l d u n g s p l a n

Ausbilder:


Leiter Justitiariat apl. Prof. Dr. Nikolaj Fischer,


Carsten Schwenk,
Jörg Craney.
Aufgaben und Tätigkeitsformen der Ausbilder:

Herr apl. Prof. Dr. Fischer ist als Justitiar zuständig für:



Leitung Justitiariat,


Rechtsangelegenheiten der Abt. IV,
Patent- und Urheberrecht,
Gewerbl. Rechtsschutz,
Rechtsangelegenheiten des Wissenstransfers und der Beteiligung der

Universität an Unternehmen,
Steuer- und Haushaltsrecht,
Hausrecht,
Strafrecht,
Grundsatzangelegenheiten aus allen Rechtsgebieten.
Herr Schwenk nimmt als Justitiar folgende Aufgaben wahr:



Hochschulrecht und Hochschulverfassungsrecht,


Rechtsaufsicht über die Studierendenschaft,


Haushalt der Studierendenschaft,


Wahlangelegenheiten,


Rechtsangelegenheiten der Abt. II einschl. Prozessführung,


u.a. Rechtsaufsicht über Prüfungsausschüsse,


Rechtsberatung der Studierenden in Hochschulrechtsangelegenheiten,


Rechtsangelegenheiten der Abt. VII u. des ITS einschl. Prozessführung,


Rechtsangelegenheiten des wiss. Fehlverhaltens,


Angelegenheiten des Tierschutzes.
Herr Craney ist als Justitiar zuständig für:



Rechtsangelegenheiten u. Prozessführung für die Abt. III,


u.a. Dienstrecht, Personalvertretungsrecht, Disziplinarrecht



Beschwerdestelle AGG,

Rechtsangelegenheiten der Abt. V einschl. Prozessführung in Angelegenheiten 

der Abt. IV sowie der Bibliothek,
Rechtsangelegenheiten u. Prozessführung für die Hochschul-Bezügestelle   

(BHF)

Aus- und Fortbildung der BHF-Mitarbeiter in juristischen Angelegenheiten

Rückforderung überzahlter Bezüge,
Mahn- und Vollstreckungswesen für die BHF.
Rechtsgebiete, auf die sich die Ausbildung erstreckt:



Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht, insbesondere:


Hochschulrecht,


Prüfungsrecht,


Zulassungsrecht,


Beamtenrecht (einschl. Nebenvorschriften) sowie


Arbeitsrecht,


Personalvertretungsrecht,


Haushaltsrecht,


Zivilrecht.
Umfang der Ausbildung (Beispiele):
· Rechtsfragen der Selbstverwaltung innerhalb der verschiedenen Organe der Hochschule sowie zwischen Zentralebene und Fachbereichsebene; insbesondere Fragen der Rechtsaufsicht über die akademische Selbstverwaltung,


· Vorbereitung von Beanstandungsmaßnahmen nach § 38 Abs. 5 HHG,


· Abgrenzung von Selbstverwaltung und Auftragsverwaltung (Rechts- bzw. Fachaufsicht),


· Fragen der Rechtsaufsicht gegenüber der Studentenschaft,


· Rechtsfragen der Personal- und Haushaltsverwaltung einer landesunmittelbaren Körperschaft, Fragen des Beamten-, Arbeits- und Tarifrechts,


· Rechtsfragen der Studentenverwaltung, insbes. im Zusammenhang mit Zulassungsbeschränkungen, Immatrikulationen und Exmatrikulationen sowie Prüfungsrecht im Rahmen der akademischen Prüfungsordnungen
sowie
· hochschulrelevantes Zivilrecht (insb. Vertragsprüfungen).
Ablauf der Ausbildung:

Ausbildungsbereiche, Arbeitsgebiete und Formen der Beteiligung der Referendarin/des Referendars an der Tätigkeit der Ausbilder/Ausbilderin:

· Hochschulrecht, z.B.:
Bearbeitung von Verwaltungsstreitverfahren, insbes. Prüfungsangelegenheiten, Rechtsaufsichtsfragen, Zulassungsstreitigkeiten.

Mitwirkung an der Vorbereitung von Beschlüssen der akademischen Selbstverwaltung, Erarbeitung von Satzungsentwürfen, rechtliche Prüfung von Beschlussvorlagen.

Bearbeitung von Rechtsaufsichtsangelegenheiten gem. § 80 HHG und von Beanstandungsangelegenheiten gem. § 38 Abs. 5 HHG.

Kennenlernen der Hochschulstruktur, des Hochschulverfassungsrechts einschl. der Wahlen zu den Gremien, Geschäftsordnungsfragen.

· Personalverwaltung, z.B.:
Kennenlernen der Personalstruktur einer Universität.

Bearbeiten von Aufgaben aus dem Bereich des Beamtenrechts, des Tarifrechts und des Personalvertretungsrechts einschl. Prozessführung, Mitarbeit an Problemen der Geschäftsverteilung.

· Haushalts- und Liegenschaftsfragen, Zivilrecht, z.B.:
Die Referendarin/der Referendar soll einen Überblick über den Bereich der fiskalischen Tätigkeit in der Hochschulverwaltung bekommen. Sie/er wird neben dem Haushaltsrecht mit Problemen des Zivilrechts, insbes. des Vertragsrechts und mit Haftungsfragen befasst. Insbesondere sind Probleme der Verwaltung von Drittmitteln zu bearbeiten.
Zeitlicher Ablauf:

Zu Beginn der Ausbildung wird in die Aufgaben der Hochschule und der Hochschulverwaltung eingeführt.

Bei der weiteren Ausbildung im Justitiariat erfolgt eine Schwerpunktsetzung aufgrund der dort zu bearbeitenden konkreten Probleme.

Auf möglichst selbständige Tätigkeit wird von Beginn an, insbes. aber in der zweiten Hälfte der Ausbildung, besonderer Wert gelegt.

